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Stellplätze in der Tiefgarage 

 Regensburg, 28. Juni 2024 

 

Mitgliederseminar 2024 im Hotel Sheraton Carlton Nürnberg (Bibliothek) 

am Donnerstag, 17. Oktober 2024, 9.30 – 18.30 Uhr (8 Fortbildungsstunden) 

Prof. Dr. Jan Bergmann, LL.M.eur.: Unionsrecht im deutschen Verwaltungs(prozess)recht 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit unserem elften Mitgliederseminar richten wir unseren Blick über den Tellerrand hinaus nach Europa.  

Hierzu konnten wir  

Prof. Dr. Jan Bergmann, LL.M.eur. 

Präsident des Verwaltungsgerichts Stuttgart 

Honorarprofessor für Europarecht an der Universität Stuttgart 

gewinnen, über  

Unionsrecht im deutschen Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht 

zu referieren, der uns ja noch vom Deutschen Anwaltstag 2022 in Hamburg in bester Erinnerung ist. 

Das immer mehr ausgreifende Primär- und Sekundärrecht der Europäischen Union überlagert heute 

in allen wesentlichen Rechtsgebieten das deutsche Verwaltungsrecht. Seit Inkrafttreten des Reform-

vertrags von Lissabon und seiner neuen transnationalen Kompetenzverteilung fällt es schwer, sich 

überhaupt noch europarechtsfreie Räume zu denken. Inzwischen hat der Luxemburger Gerichtshof 

selbst zum Friedhofs- und Bestattungsrecht geurteilt (Rs. C-342/17). Mithin sollte kein im Verwal-

tungsrecht aktiver Jurist bezüglich Europarecht weiter „auf Lücke“ setzen, auch um Haftungsrisiken 

zu minimieren. Zudem können mit entsprechendem Spezialwissen bekanntlich Prozesse gewonnen 

werden. 

Das Mitgliederseminar bietet die Möglichkeit, eventuell vorhandene EU-Lücken anstrengungslos zu 

schließen. Wesentliche Leitentscheidungen des EuGH zum Verwaltungsprozessrecht sowie zum all-

gemeinen und besonderen Verwaltungsrecht werden vorgestellt und anhand einprägsamer bundes-

deutscher Rechtsprechung ins nationale Recht gespiegelt. Auf diese Weise kann das europäische Ver-

waltungsrecht unter Anleitung des im Europarecht besonders ausgewiesenen Referenten fallorientiert 

aufbereitet und praxisnah trainiert werden, stets im Hinblick auf die anwaltliche Mandatsbearbeitung. 

Den Zeitplan entnehmen Sie bitte der Anlage. 

Auch dieses Seminar veranstalten wir nur für die Mitglieder unserer ARGE, ohne Beteiligung von 

Justiz oder Behörden. Erneut wollen wir unsere Erfahrungen mit den Verwaltungsgerichten austau-

schen und Strategien für die anwaltliche Praxis erarbeiten. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um verbindliche Anmeldung (siehe Rückseite) bis zum 

18. Juli 2024. Als Mitglied der ARGE erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung zum Nachweis ihrer 

Fortbildung nach § 15 FAO (für acht Stunden). Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 200 Euro; ein 

Manuskript (Handout) zu den Tagungsinhalten stellen wir zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 

http://www.arge-verwaltungsrecht-bayern.de/
mailto:info@arge-verwaltungsrecht-bayern.de
http://www.sheratonnuernberg.com/de/lage-und-anreise


Interessierte Rechtsanwält(inn)e(n) finden bei Bedarf einen Aufnahmeantrag auf der Homepage der ARGE: 

http://www.arge-verwaltungsrecht-bayern.de/html/aufnahmeantrag.html 

Anmeldung zum Mitgliederseminar 2024 

 

Herrn Rechtsanwalt 

Dr. Thomas Troidl 

Roritzerstraße 2a 

93047 Regensburg 

 

Per Telefax: 0941-58937 

oder E-Mail: thomas.troidl@rae-schlachter.de 

Tel.Nr. (für Rückfragen): +49 941 55156 

 

Am Mitgliederseminar der ARGE für Verwaltungsrecht im DAV (Bayern) 

im Sheraton Carlton Nürnberg (Eilgutstraße 15, 90443 Nürnberg), Bibliothek 

am Donnerstag, 17. Oktober 2024 (9.30 – 18.30 Uhr) 

 

□  nehme ich teil. 

 

□ kann ich leider nicht teilnehmen. 

 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 

□ Ich bin Mitglied der ARGE und bitte um Übersendung einer 

Teilnahmebestätigung zum Nachweis meiner Fortbildung nach § 15 FAO. 

 

□ Ich möchte folgende Frage an den Referenten richten / folgendes Thema diskutieren: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Name, Vorname Rufnummer (für Rückfragen) 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort 

  

_________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse  

  

____________________________________ ____________________________________ 

Datum Unterschrift (mit Firmenstempel) 

 

Gern können Sie die Einladung an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiterleiten, die ihr Kom-

men bitte ebenso wie Sie bis zum 18. Juli 2024 bestätigen. Voraussetzung für die Teilnahme ist bei 

dieser Veranstaltung allerdings die Mitgliedschaft in unserer ARGE. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen (in der Reihenfolge der Anmeldung) begrenzt. 

Gleichzeitig bitten wir den Kostenbeitrag von 200,00 EUR auf das Konto der  

ARGE für Verwaltungsrecht im DAV (Landesgruppe Bayern) bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte,  

IBAN: DE 70 7425 0000 0240 7637 71, BIC: BYLADEM1SRG zu überweisen.

http://www.arge-verwaltungsrecht-bayern.de/html/aufnahmeantrag.html
mailto:thomas.troidl@rae-schlachter.de


 

 

Zeitplan: 

9.30 – 11.30 Uhr A.   GRUNDSTRUKTUREN DER EUROPÄISCHEN UNION 

Teil 1               Die Europäische Union als „unvollendeter Bundesstaat“ 

Teil 2               Unionsbürgerschaft und Nichtdiskriminierung 

Teil 3               Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft 

½ h Mittagspause Mittagessen mit Softgetränken 

B.   BINNENMARKT UND RECHTSSCHUTZSYSTEM 

Teil 1               Der Europäische Binnenmarkt 

Teil 2               Das Europäische Rechtsschutzsystem 

Teil 3               Zum Vorabentscheidungsverfahren  

C.   DER EU-GRUNDRECHTSSCHUTZ 

Teil 1               Grundfreiheiten versus Grundrechte  

Teil 2               Zur EU-Grundrechtecharta  

12.00 – 14.00 Uhr 

Zwischen den Blöcken werden Kaffeepausen (mit Obst und süßen & herzhaften Plunderteilchen sowie Kuchen) 

Gelegenheit zum persönlichen Austausch geben. Zum Begrüßungskaffee (mit Obst und gebuttertem Laugenge-

bäck) sind Sie ab 9.00 Uhr im Foyer eingeladen. 

14.15 – 16.15 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¼ h Kaffeepause 

D.   EUROPARECHT IM VERWALTUNGSPROZESSRECHT 

Teil 1               Emmott´sche Fristenhemmung 

Teil 2               Verbandsklage 

Teil 3               Eilrechtsschutz 

Teil 4               Klagebefugnis  

E.   EUROPARECHT IM ALLGEMEINEN VERWALTUNGSRECHT 

Teil 1               Rückforderung 

Teil 2               Bestandskraft 

Teil 3               Zwangsvollstreckung 

16.30 – 18.30 Uhr F.   BEISPIELE ZUM BESONDEREN EUROPÄISCHEN VERWAL-

TUNGSRECHT 

Teil 1               Asylrecht 

Teil 2               Ausländerrecht 

Teil 3               Dienstrecht 

Teil 4               Polizeirecht 

Teil 5               Fahrerlaubnisrecht 

Teil 6               Informationsrecht 

Teil 7               Steuerrecht 

Teil 8               Transportrecht 

Teil 9               Planungsrecht 

Teil 10             Baurecht 

Teil 11             Abfallrecht 

Teil 12             Gebührenrecht 

Teil 13             KI und Recht 

 


